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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

Produktform : Gemisch 
Produktname : 918-6879 RS Pro Reiniger & Entfetter - Aerosol 
UFI : UH8C-C0JF-100M-AHJU 
Produktcode : 918-6879 
Zerstäuber : Aerosol 
Produktgruppe : Mischung 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Aktivator 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

Notrufnummer : 24-Stunden-Notrufnummer: +49 89 22 061012 +44 1235 239670

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Aerosol, Kategorie 1 H222;H229 
Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 H315 
Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, 
betäubende Wirkungen 

H336 

Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2 H411 
Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

Lieferant 
RS Components SAS 
RS Components SAS, 
Rue Norman King 
CS40453 
60031 Beauvais Cedex 
France 

Tel No.: +49 (0) 69 5800 14 234 

E-Mail: kunden.service@rs-components.com

RS Review Date: 01/02/22
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  GHS02 GHS07 GHS09    
Signalwort (CLP) : Gefahr 
Enthält : Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane, Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, 

isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane 
Gefahrenhinweise (CLP) : H222 - Extrem entzündbares Aerosol. 

H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. 
H315 - Verursacht Hautreizungen. 
H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Sicherheitshinweise (CLP) : P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. 
P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen 
Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. 
P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. 
P410+P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F 
aussetzen. 
P261 - Einatmen von Dampf, Aerosol vermeiden. 
P271 - Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. 
P280 - Schutzkleidung, Augenschutz tragen. 
P302+P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. 
P304+P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte 
Atmung sorgen. 
P312 - Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 
P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
P501 - Behälter / Als normaler industrieabfall zuführen. 

2.3. Sonstige Gefahren 

Andere Gefahren, die zu keiner Klassifizierung 
führen 

: Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden. 

 
Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind, 
oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, 
dass es keine endokrin wirkende Eigenschaften aufweist. 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 

Nicht anwendbar 

3.2. Gemische 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, 
<5% n-hexane 

EG-Nr.: 921-024-6 
REACH-Nr: 01-2119475514-
35 

≥ 45 – < 60 Flam. Liq. 2, H225 
Skin Irrit. 2, H315 
Asp. Tox. 1, H304 
STOT SE 3, H336 
Aquatic Chronic 2, H411 

Erdölgase, flüssig; Gase aus der Erdölverarbeitung; 
<0.1% 1,3 Butadien 
Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die 
Exposition am Arbeitsplatz gilt 
(Anmerkung K) 

CAS-Nr.: 68476-85-7 
EG-Nr.: 270-704-2 
EG Index-Nr.: 649-202-00-6 
REACH-Nr: 01-2119485911-
31 

≥ 30 – < 45 Flam. Gas 1A, H220 
Press. Gas 

Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane CAS-Nr.: 64742-49-0 
EG-Nr.: 931-254-9 
REACH-Nr: 01-2119484651-
34 

≥ 15 – < 30 Flam. Liq. 2, H225 
Asp. Tox. 1, H304 
Skin Irrit. 2, H315 
STOT SE 3, H336 
Aquatic Chronic 2, H411 
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Anmerkung K: Die harmonisierte Einstufung als karzinogen oder keimzellmutagen wird vorgenommen, es sei denn, es kann nachgewiesen werden, 
dass der Stoff weniger als 0,1 Gewichtsprozent 1,3-Butadien (Einecs-Nr. 203-450-8) enthält; in diesem Fall ist auch für diese Gefahrenklassen eine 
Einstufung gemäß Titel II dieser Verordnung vorzunehmen. Wird der Stoff nicht als karzinogen oder keimzellmutagen eingestuft, so sind zumindest 
die Sicherheitshinweise (P102-)P210-P403 anzuwenden. 
Produkt unterliegt CLP Artikel 1.1.3.7. Die Offenlegungsregeln der Komponenten werden in diesem Fall geändert. 
Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Bei unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei 

anhaltenden Symptomen einen Arzt konsultieren. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : In Mitleidenschaft gezogene Kleidung ablegen und alle betroffenen Hautpartien mit milder 

Seife und Wasser abwaschen, mit warmem Wasser nachspülen. Bei Hautreizung oder -
ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Sofort gründlich mit Wasser spülen (mindestens 15 Minuten). Bei anhaltender Reizung 
einen Arzt hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Den Mund mit Wasser ausspülen. Kein Erbrechen auslösen. Arzt hinzuziehen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome/Wirkungen : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Kann Kurzatmigkeit, beklemmendes Gefühl in der Brust, Halsschmerzen und Husten 

verursachen. 
Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Hautreizung und -rötung. 
Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Rötung, Juckreiz, Tränenfluss. 
Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Kann eine schwache Reizung der Schleimhäute in Mund, Rachen und im Verdauungstrakt 

hervorrufen. Einatmen kann zu Asthma führen. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Symptomatisch behandeln. Augenbadeausrüstung sollte auf dem Gelände zur Verfügung. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Trockenlöschpulver, alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid (CO2). 
Ungeeignete Löschmittel : Wasservollstrahl oder Löschmittel auf Wasserbasis. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Brandgefahr : Die Dämpfe sind schwerer als Luft und können sich am Boden ausbreiten. Fernzündung 
möglich. 

Explosionsgefahr : Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Kann 
brennbare/explosionsgefährliche Dampf-Luft Gemische bilden. 

Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Verbrennungsprodukte können Folgendes umfassen: Kohlenoxide (CO, CO₂) 
(Kohlenmonoxid, Kohlendioxid) Stickoxide (NO, NO₂ usw.). 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Brandschutzvorkehrungen : Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen. 
Löschanweisungen : Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz 

betreten. 
Schutz bei der Brandbekämpfung : Schwer entflammbare/flammhemmende Kleidung tragen. Umgebungsluft-unabhängiges 

Atemschutzgerät. 
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Allgemeine Maßnahmen : Kann schädlich für Wasserlebewesen, Flora und Bodenorganismen sein. Kein offenes 
Feuer, keine Funken. Alle Zündquellen entfernen. 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 
Schutzausrüstung : Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
Notfallmaßnahmen : Kein offenes Feuer, keine Funken und nicht rauchen. Unbeteiligte Personen evakuieren. 

6.1.2. Einsatzkräfte 
Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Kontaminierten Bereich 

kennzeichnen und Unbefugten den Zutritt verbieten. 
Notfallmaßnahmen : Unbeteiligte Personen evakuieren. Kontaminierten Bereich kennzeichnen und Unbefugten 

den Zutritt verbieten. Kein offenes Feuer, keine Funken. Alle Zündquellen entfernen. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Zur Rückhaltung : Verschüttetes/ausgelaufenes Produkt mit Sand oder Erde aufsaugen. 
Reinigungsverfahren : funkenfreies Werkzeug verwenden. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung". Weitere Angaben zur 
Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Zusätzliche Gefahren beim Verarbeiten : Bei Gebrauch Bildung entzündbarer Dampf-Luftgemische möglich. 
Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Einatmen von Rauch, Dampf, Nebel, 

Aerosol vermeiden. Für örtliche Absaugung oder allgemeine Raumentlüftung sorgen. Nur 
funkenfreies Werkzeug verwenden. 

Hygienemaßnahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht 
außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim 
Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere exponierte Körperstellen mit milder 
Seife und Wasser waschen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Technische Maßnahmen : Vor direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. 
Lagerbedingungen : Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten 

fernhalten. Nicht rauchen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 
50 °C/122 °F aussetzen. 

Unverträgliche Produkte : Starke Oxidationsmittel. 
Unverträgliche Materialien : Direkte Sonnenbestrahlung. Wärmequellen. Flammen oder Funken. heißen Oberflächen. 
Lagertemperatur : ≤ 49 °C 
Lager : Feuerfester Lagerraum. Vor direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen 

schützen. 
Besondere Vorschriften für die Verpackung : Nur im Originalbehälter aufbewahren. 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Aktivator. 
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.1.1 Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte 
 

Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane  

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

AGW (OEL TWA) [1] 1100 mg/m³ 

Anmerkung RCP-Methode nach TRGS 900 

8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.5. Kontroll-Banderole 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 
Augenbadeausrüstung sollte auf dem Gelände zur Verfügung. Für ein geeignetes Belüftungssystem sorgen. 

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung 

Persönliche Schutzausrüstung: 
Sicherheitsbrille. Schutzanzug. 
Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 

   

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz 

Augenschutz: 
Unter normalen Gebrauchsbedingungen ist kein besonderer Augenschutz notwendig 

8.2.2.2. Hautschutz 

Haut- und Körperschutz: 
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 
 

Handschutz 

Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm 

Wiederverwendbare 
Handschuhe 

Butylkautschuk 4 (> 120 Minuten) >0.3  EN 374-2 

8.2.2.3. Atemschutz 

Atemschutz: 
Bei normalem Gebrauch ist kein Atemschutz erforderlich. Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutzausrüstung tragen 
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Atemschutz 

Gerät Filtertyp Bedingung Norm 

Wiederverwendbare Halbmaske Typ A - Hochsiedende (> 65 ° C) 
organische Verbindungen 

Wenn Konzentration in der Luft> 
Expositionsgrenzwert 

EN 405, EN 
14387 

8.2.2.4. Thermische Gefahren 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Flüssig 
Farbe : Farblos. 
Aussehen : Klare, farblose Flüssigkeit. 
Geruch : Schwacher Geruch nach Erdöl. 
Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 
Schmelzpunkt : Nicht verfügbar 
Gefrierpunkt : Nicht verfügbar 
Siedepunkt : ≈ -40 °C 
Brennbarkeit : Nicht verfügbar 
Explosive Eigenschaften : Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. 
Brandfördernde Eigenschaften : Nicht oxidierend. 
Explosionsgrenzen : Nicht verfügbar 
Untere Explosionsgrenze (UEG) : 1,1 vol % 
Obere Explosionsgrenze (OEG) : 7,4 vol % 
Flammpunkt : ≈ -40 °C 
Zündtemperatur : > 200 °C 
Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 
pH-Wert : n/a 
Viskosität, kinematisch : ≈ 0,36 mm²/s @ 20 ° C 
Löslichkeit : Wasserunlöslich. Löslich in Petrolether. 
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) : ≈ 3,7 
Dampfdruck : ≈ 60 hPa @ 20 ° C 
Dampfdruck bei 50 °C : Nicht verfügbar 
Dichte : 0,625 – 0,771 g/m³ 
Relative Dichte : ≈ 0,63 
Relative Dampfdichte bei 20 °C : Nicht verfügbar 
Partikelgröße : Nicht anwendbar 
Partikelgrößenverteilung : Nicht anwendbar 
Partikelform : Nicht anwendbar 
Seitenverhältnis der Partikel : Nicht anwendbar 
Partikelaggregatzustand : Nicht anwendbar 
Partikelabsorptionszustand : Nicht anwendbar 
Partikelspezifische Oberfläche : Nicht anwendbar 
Partikelstaubigkeit : Nicht anwendbar 

9.2. Sonstige Angaben 

9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen 
% entzündbare Bestandteile : 100 

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
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ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

Extrem entzündbares Aerosol. 

10.2. Chemische Stabilität 

Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Unter normalen Anwendungsbedingungen stabil. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Wärme. Hohe Temperaturen. Offene Flamme. Funken. Zündquellen. Direkte Sonnenbestrahlung. 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Starke Oxidationsmittel. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Verbrennungsprodukte können Folgendes umfassen: Kohlenoxide (CO, CO₂) (Kohlenmonoxid, Kohlendioxid) Stickoxide (NO, NO₂ usw.). 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität (Oral) 
Akute Toxizität (Dermal) 
Akute Toxizität (inhalativ) 

: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt

Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane (64742-49-0) 

LD50 oral Ratte 16750 mg/kg 

LD50 dermal 3350 mg/kg 

Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane 

LD50 oral Ratte 5001 mg/kg Tier: Ratte, männlich/weiblich: Toxizität, oral 

LD50 Dermal Ratte 2800 – 3100 mg/kg Körpergewicht Tier: Ratte; Tiergeschlecht: männlich 

LD50 dermal 2001 mg/kg 

LC50 Inhalation - Ratte > 25,2 mg/l
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Verursacht Hautreizungen. 

 

Schwere Augenschädigung/-reizung 
    pH-Wert: n/a 
: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 
    pH-Wert: n/a 
: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

 

Keimzell-Mutagenität 
 

Karzinogenität 
 

Reproduktionstoxizität 

: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 
: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane (64742-49-0) 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
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Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 
 

Aspirationsgefahr 

: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt 

918-6879 RS Pro Reiniger & Entfetter - Aerosol

Zerstäuber Aerosol 

Viskosität, kinematisch ≈ 0,36 mm²/s @ 20 ° C 

Es kann kein Pool gebildet werden Ja 

Kohlenwasserstoff Ja 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

Ökologie - Allgemein : Giftig für Wasserorganismen. Giftig für Bodenorganismen. 
Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
Nicht schnell abbaubar 

918-6879 RS Pro Reiniger & Entfetter - Aerosol

Zusätzliche Hinweise Wasserunlöslich. Schwimmt auf dem Wasser 

Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane 

LOEC (chronisch) 0,32 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' 

NOEC (chronisch) 0,17 mg/l Art: Daphnia magna Dauer: '21 Tage' 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

918-6879 RS Pro Reiniger & Entfetter - Aerosol

Persistenz und Abbaubarkeit Leicht biologisch abbaubar. Bei Sonneneinstrahlung ist mit einer Photodegradation der 
Oberfläche zu rechnen. 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

918-6879 RS Pro Reiniger & Entfetter - Aerosol

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) ≈ 3,7 

Bioakkumulationspotenzial Wenig bioakkumulierbar. 

12.4. Mobilität im Boden 

918-6879 RS Pro Reiniger & Entfetter - Aerosol

Ökologie - Boden Enthält flüchtige Komponente(n). Wasserunlöslich. Schwimmt auf dem Wasser. 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
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12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Örtliche Vorschriften (Abfall) : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. 
Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-
Abfallentsorgung 

: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Diesen Produkt und 
seinen Behälter der Sondermülldeponie zuführen. 

Zusätzliche Hinweise : Leere Behälter sollten wiederverwendet, rekonditioniert oder unter Beachtung der lokalen 
Vorschriften entsorgt werden. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

DRUCKGASPACKUNGEN 
(DRUCKGASPACKUNGEN

, entzündbar) 

DRUCKGASPACKUNGEN 
(DRUCKGASPACKUNGEN

, entzündbar) 

Aerosols, flammable 
(AEROSOLS, flammable) 

DRUCKGASPACKUNGEN 
(DRUCKGASPACKUNGEN

, entzündbar) 

DRUCKGASPACKUNGEN 
(DRUCKGASPACKUNGEN

, entzündbar) 

Eintragung in das Beförderungspapier 

UN 1950 
DRUCKGASPACKUNGEN 
(DRUCKGASPACKUNGEN

, entzündbar), 2.1, (D), 
UMWELTGEFÄHRDEND 

UN 1950 
DRUCKGASPACKUNGEN 
(DRUCKGASPACKUNGEN

, entzündbar), 2.1, 
MEERESSCHADSTOFF/U

MWELTGEFÄHRDEND 

UN 1950 Aerosols, 
flammable (AEROSOLS, 

flammable), 2.1, 
ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS 

UN 1950 
DRUCKGASPACKUNGEN 
(DRUCKGASPACKUNGEN

, entzündbar), 2.1, 
UMWELTGEFÄHRDEND 

UN 1950 
DRUCKGASPACKUNGEN 
(DRUCKGASPACKUNGEN

, entzündbar), 2.1, 
UMWELTGEFÄHRDEND 

14.3. Transportgefahrenklassen 

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 

     

14.4. Verpackungsgruppe 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich: Ja Umweltgefährlich: Ja 
Meeresschadstoff: Ja 

Umweltgefährlich: Ja Umweltgefährlich: Ja Umweltgefährlich: Ja 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 
Klassifizierungscode (ADR)  : 5F  
Sondervorschriften (ADR) : 190, 327, 344, 625 
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Begrenzte Mengen (ADR) : 1L 
Freigestellte Mengen (ADR) : E0 
Verpackungsanweisungen (ADR) : P207, LP200 
Sondervorschriften für die Verpackung (ADR) : PP87, RR6, L2  
Sondervorschriften für die Zusammenpackung 
(ADR) 

: MP9  

Beförderungskategorie (ADR) : 2 
Sondervorschriften für die Beförderung - 
Versandstücke (ADR) 

: V14 

Sondervorschriften für die Beförderung - Be- und 
Entladung, Handhabung (ADR) 

: CV9, CV12 

Sondervorschriften für die Beförderung- Betrieb 
(ADR) 

: S2 

Tunnelbeschränkungscode (ADR) : D  
 
Seeschiffstransport 
Sonderbestimmung (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 
Verpackungsanweisungen (IMDG) : P207, LP200 
Sondervorschriften für die Verpackung (IMDG) : PP87, L2 
EmS-Nr. (Brand) : F-D 
EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) : S-U 
Staukategorie (IMDG) : Keine 
Stauung und Handhabung (IMDG) : SW1, SW22 
Trennung (IMDG) : SG69 
 
Lufttransport 
PCA freigestellte Mengen (IATA) : E0 
PCA begrenzte Mengen (IATA) : Y203 
PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : 30kgG  
PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 203 
PCA Max. Nettomenge (IATA) : 75kg 
CAO Verpackungsvorschriften (IATA) : 203 
CAO Max. Nettomenge (IATA) : 150kg 
Sondervorschriften (IATA) : A145, A167, A802 
ERG-Code (IATA) : 10L 
 
Binnenschiffstransport 
Klassifizierungscode (ADN) : 5F  
Sondervorschriften (ADN) : 190, 327, 344, 625 
Begrenzte Mengen (ADN) : 1 L 
Freigestellte Mengen (ADN) : E0 
Ausrüstung erforderlich (ADN) : PP, EX, A 
Lüftung (ADN) : VE01, VE04  
Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN) : 1 
 
Bahntransport 
Klassifizierungscode (RID) : 5F  
Sonderbestimmung (RID) : 190, 327, 344, 625 
Begrenzte Mengen (RID) : 1L 
Freigestellte Mengen (RID) : E0 
Verpackungsanweisungen (RID) : P207, LP200 
Sondervorschriften für die Verpackung (RID) : PP87, RR6, L2 
Sondervorschriften für die Zusammenpackung 
(RID) 

: MP9  

Beförderungskategorie (RID) : 2 
Besondere Beförderungsbestimmungen - Pakete 
(RID) 

: W14 

Besondere Bestimmungen für die Beförderung - 
Be-, Entladen und Handhabung (RID) 

: CW9, CW12 

Expressgut (RID) : CE2 
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) : 23 
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14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 
Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt 
Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff 
Enthält keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff 
Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr 
gefährlicher Chemikalien unterliegen. 
Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über persistente 
organische Schadstoffe unterliegen 
Enthält keinen Stoff, der der Verordnung (EU) 2019/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über das 
Inverkehrbringen und die Verwendung von Vorläuferstoffen für Sprengstoffe unterliegt. 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Deutschland 
Beschäftigungsbeschränkungen : Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten 

Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten 
Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 3, Stark wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1) 
Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Für die Stoffe oder das Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durch den Lieferanten durchgeführt 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Änderungshinweise 

Abschnitt Geändertes Element Modifikation Anmerkungen 

 Ersetzt Version vom Hinzugefügt  

 Überarbeitungsdatum Geändert  

 Es kann kein Pool gebildet werden Hinzugefügt  

 Kohlenwasserstoff Hinzugefügt  

 Zerstäuber Hinzugefügt  

 Referenz-Nummer Hinzugefügt  

 Regulatorischer Rahmen Hinzugefügt  

 Enthält Hinzugefügt  

 Grund, weshalb keine Einstufung erfolgte Hinzugefügt  

 EU-SDB - Angabe von zusätzlichen Adressen Hinzugefügt  

1.1 Produktgruppe Hinzugefügt  

1.1 Produktcode Geändert  

1.1 Name Geändert  

2.1 Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Geändert  

2.2 Signalwort (CLP) Hinzugefügt  
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Änderungshinweise 

Abschnitt Geändertes Element Modifikation Anmerkungen 

2.2 Gefahrenpiktogramme (CLP) Hinzugefügt  

2.2 Gefahrenhinweise (CLP) Hinzugefügt  

2.2 Sicherheitshinweise (CLP) Geändert  

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen Geändert  

4.1 Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein Hinzugefügt  

4.1 Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt Hinzugefügt  

4.1 Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen Hinzugefügt  

4.1 Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken Hinzugefügt  

4.1 Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt Hinzugefügt  

4.2 Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt Hinzugefügt  

4.2 Symptome/Wirkungen nach Einatmen Hinzugefügt  

4.2 Symptome/Wirkungen nach Verschlucken Hinzugefügt  

4.2 Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt Hinzugefügt  

4.2 Symptome/Wirkungen Hinzugefügt  

4.3 Sonstige medizinische Empfehlung oder 
Behandlung 

Hinzugefügt  

5.1 Ungeeignete Löschmittel Hinzugefügt  

5.1 Geeignete Löschmittel Hinzugefügt  

5.2 Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall Hinzugefügt  

5.2 Brandgefahr Hinzugefügt  

5.2 Explosionsgefahr Hinzugefügt  

5.3 Brandschutzvorkehrungen Hinzugefügt  

5.3 Schutz bei der Brandbekämpfung Hinzugefügt  

5.3 Löschanweisungen Hinzugefügt  

6.1 Schutzausrüstung Hinzugefügt  

6.1 Notfallmaßnahmen Hinzugefügt  

6.1 Schutzausrüstung Hinzugefügt  

6.1 Notfallmaßnahmen Hinzugefügt  

6.1 Allgemeine Maßnahmen Hinzugefügt  

6.2 Umweltschutzmaßnahmen Hinzugefügt  

6.3 Zur Rückhaltung Hinzugefügt  

6.3 Reinigungsverfahren Hinzugefügt  

6.4 Verweis auf andere Abschnitte (8, 13) Hinzugefügt  

7.1 Zusätzliche Gefahren beim Verarbeiten Hinzugefügt  

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung Hinzugefügt  

7.1 Hygienemaßnahmen Hinzugefügt  

7.2 Lagertemperatur Hinzugefügt  

7.2 Unverträgliche Produkte Hinzugefügt  



918-6879 RS Pro Reiniger & Entfetter - Aerosol 
Sicherheitsdatenblatt  
gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878 
 

   

26.07.2021 (Überarbeitungsdatum) DE - de 13/14 

Änderungshinweise 

Abschnitt Geändertes Element Modifikation Anmerkungen 

7.2 Unverträgliche Materialien Hinzugefügt  

7.2 Technische Maßnahmen Hinzugefügt  

7.2 Lagerbedingungen Hinzugefügt  

7.2 Lager Hinzugefügt  

7.2 Besondere Vorschriften für die Verpackung Hinzugefügt  

7.3 Spezifische Endanwendungen Hinzugefügt  

8.2 Atemschutz Hinzugefügt  

8.2 Persönliche Schutzausrüstung Hinzugefügt  

8.2 Handschutz Hinzugefügt  

8.2 Augenschutz Hinzugefügt  

8.2 Geeignete technische 
Steuerungseinrichtungen 

Hinzugefügt  

8.2 Haut- und Körperschutz Hinzugefügt  

9.1 Löslichkeit Hinzugefügt  

9.1 Dampfdruck Hinzugefügt  

9.1 Obere Explosionsgrenze (OEG) Hinzugefügt  

9.1 Untere Explosionsgrenze (UEG) Hinzugefügt  

9.1 Viskosität, kinematisch Hinzugefügt  

9.1 Dichte Hinzugefügt  

9.1 Aussehen Hinzugefügt  

9.1 Siedepunkt Geändert  

9.1 Flammpunkt Geändert  

9.1 Relative Dichte Geändert  

9.1 Zündtemperatur Geändert  

9.1 Geruch Geändert  

9.1 Aggregatzustand Hinzugefügt  

9.1 Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log 
Pow) 

Hinzugefügt  

10.1 Reaktivität Hinzugefügt  

10.2 Chemische Stabilität Hinzugefügt  

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Hinzugefügt  

10.4 Zu vermeidende Bedingungen Hinzugefügt  

10.5 Unverträgliche Materialien Hinzugefügt  

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte Hinzugefügt  

12.1 Sonstige Angaben zur Ökotoxizität Hinzugefügt  

12.1 Ökologie - Allgemein Hinzugefügt  

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Hinzugefügt  

12.3 Bioakkumulationspotenzial Hinzugefügt  
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Änderungshinweise 

Abschnitt Geändertes Element Modifikation Anmerkungen 

12.3 Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log 
Pow) 

Hinzugefügt  

12.4 Ökologie - Boden Hinzugefügt  

13.1 Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-
Abfallentsorgung 

Hinzugefügt  

13.1 Zusätzliche Hinweise Hinzugefügt  

13.1 Örtliche Vorschriften (Abfall) Hinzugefügt  

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung Hinzugefügt  

 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Aquatic Chronic 2 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2 

Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1 

Flam. Gas 1A Entzündbare Gase, Kategorie 1A 

Flam. Liq. 2 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2 

H220 Extrem entzündbares Gas. 

H222 Extrem entzündbares Aerosol. 

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. 

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Press. Gas Gase unter Druck 

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, betäubende Wirkungen 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 

Die obige Information ist nach unserem besten Wissen korrekt; es wird jedoch nicht behauptet, daß diese vollständig ist und sie darf daher nur als 
Richtlinie betrachtet. Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen Folie wurde von einer Vielzahl von Quellen erhalten und als 
genau und Strom an der stated zu sein Ausgabetag. RS Components SAS und / oder seiner Agenten können keine Haftung for nicht akzeptieren 
die Nutzung von Informationen in diesem Datenblatt enthalten oder für die Nutzung, Anwendung oder Verarbeitung der Produkt beschrieben in 
diesem Datenblatt. Benutzer sollten beachten Sie die Möglichkeit der Gefahren, aufgrund unsachgemäße Verwendung des Produkts.




